


Vollzug des Baugesetzbuches;
hier: Ausfertigung von Bebauungsplänen
Nach dor Rechtsprechung des Bugdesverwaltungsgerichtos
und dos Obarvorwaltungsäorichtes Rheinland Pfalz st oin Be-
bauungsplan dann als,nichtig anzusehen. wenn er nicht ord-

organ - boi Bebauungsplänen in dl!.[ nägel dor Onsbürgormoi-
star - durch die .Ausfertigung die Übori3hstimmung dos toHli-
chen und zeichnerischen Inhaltes der Normurkunde mit dam
\Milan das Rechtsotzungsberochtigton sowie dio Einhaltung des
für die Normgo.dung gesetzlich vorgeschriebenen vodairens
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schluß da! Noripaufstollungsvorfahrons (wozu auch das Vorfah=
rOR gom. $ 1l BauGB zätih) und dor Verkündung der Rechts-
norm unter Angabe des entsprechenden Datums die Planurkun-
da ggf: auch dio toxtlichon Fostsotzungon unterzeichnen muß.
Gom. 5 .21 5 Abs. 3 .BauGB ist die MöglbhkeR eröffnet, Ausferti-
gungsfehlor rückwirkend ober für dia Zulwnft durcti Nowomah-
me der fehlenden Varfahrenshandlung durch das zuständige
Organ zu heilen. Zusätzlich ist dio Satzung omout gem $ 12
BauGB..i..V.tn. $ 24 Abs. 3 GemO ortsöblich bekanntzumachen. .
Nach Überprüfung .dor Bebauungspläne dar Ortsgemeinde
Bockonhoim wurde festgestellt, daß es Verschiedenen Bebau-
ungsplansatzungon an einer ordnungsgemäßen Ausfertigung
mangelt Dio neu ausgofartigton Pläne worden im folgohdari bb:59nntgemacht: ' : : !.

Hinweis:
Folgende .Hinweise gelten für alle oben bokanntgemachton Be-
bauungspläne: ' ' "" ''
Nach.S 44 Abs. 3 S. l u. 2 söwio Abs. 4 des BauGB können für
Eingriffe in eine. bisher zulässigo Nutzung durch diesen Bebau-
ungsplan Entschädigungsansprüche gottand gemacht worden,
wenn die in den $$ 39 bis 42 das BauGB bezeichneten Vermö:
gensnachteile eingetreten .sind. Ein Entschädigungsanspruch
erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ab aufdes Ka-
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Nach $ 21 5.Abs..l dos BauGB .ist eine Verletzung der in $ 214
Abs. l Nr..l u. 2 des BauGB bezeichneten Vol;ahrens- ader
Fomlvorschrifton boi. dor Aufstellung dieser Bebauungsp äne
unbeachtlich! wenn sio nicht innerhalb eines Jahres seit dieser
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gomelndoverwal.
tung gottond gemacht worden Ist'
Mängel der Abwägung sind ebenfalls unbeachtlich. wenn sio
nicht innerhalb"von 7 Jahren. seit dieser Bekanntmachung
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Mangel begründen soll, ist daaulegon. '
Nach $ 24 Abs. 6 der Gema fur Rheinland-Pfalz ist eine Verlet-
zung der Bestimmungen tibor
1. Aussc.hl.ioßungsgründe ($ 22 Abs. l GomO) und
2. dio Ei.nberufung und die.Tagesordnung von Sitzungen des
Gemeinderates($34GemO) ' ' ' ' '
unboachtllch. wenn sie nichtinnerhalb eines Jahres nach der öf-
fentlichen Bekanntmachung der Satzung schriftlich unter Be-
zeichnung .dor Tatsachen,. die eine.solche Rechtsverletzung be-
grt)nden können,. gegenüber der Gemeindeverwaltung geltend
gemacht worden ist. ' '

Verbandsgemeinde Grünstadt-Land
Bauabteilung-

i.A. Fuchs
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F Der Gemeinderat der

beschloß in seiner Sitzung am .:ÄIË...l=!=;)\XZ die rückwirkende Inkraftsetzung

des Bebauungsplanes

qßb"'äu
gem. $ 215 Abs. 3 BauGB zum .S18.: ..ll} J\$O
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Die öffentliche Bekanntmachung der rückwirkenden Inkraftsetzung im Amtsblatt der

Verbandsgemeinde Grünstadt-Land am ...28LO:S Ä\Xß wird bestätigt.
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